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Oje^Gemeinde graben, Landkreis Augsburg, er'iäßt aufgrund des § 2 Abs. l, der
§§ 9^und 10 des^Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der BekanntmachunQ"vom
w' DezembeL19?6. (BGBI, 'IS'2253)'. -des Art- 91 der 8ayerT'schen"8auof:dnung"(B^
BÖ, BayRS~2132-l-I) und des Art. 23 der Gemeindeordnurig für den Frei'staat
Bayern (GO, BayRS-2020-l-l-I) folgenden Bebauungsplan als

SATZUNG

§ l

$ 2

§ 3

$ 4

4.1

4.2

Inhalt des Bebauungsplanes

l-'ür das Gebiet innerhalb des in der Zeichnung dargestellten Gel
tungsberejches gi'lt die vom Architekturbüro A. Strohfflayr, Am'Gra-
?^rl,, ?"5L.^O"f;. sta<:itb!r'9e1"19 ausgearbeitete Bebauungsp'lanzeichnut-ig vom
16. 01. 1990 (in der Fassung vom 24. 01. 1992) die zusammen mit'nach-
stehenden Vorschriften den Bebauungsplan bildet.

Art der baulichen Nutzung

Das Geb-iet innerhalb des Geltungsbereiches wird nach Maßgabe der
Bebauungsp'lanzeichnung als Gewerbegebiet ~ GE - im Sinne"'des §~8 der
B3u"utzurl9sverordnurl<3 1rl der Neufassung vom 27. Januar 1990 (B6B1 ."
IS. 133) festgesetzt.

Von den nach § 8 zulässigen Nutzungen werden ausgenommen
Abs. 2 Nr. 3 und 4
von den Ausnahirien des Abs. 3 die Nr. 2 und 3.

Ausgeschlossen sind im östlichen Tei'l (von der Erschl-ießungsstraße
Gewerbebetriebe, deren Nutzungsart 60 dB(A) tagsüber und

45 d8(A) nachts überschreiten.

Maß der baulichen Nutzung

Die in der^ßebauungsp'lanzeichnung eingetragenen Grund- und Geschoß-
lächenzah'len gelten a'is Höchstgrenze" und dürfen nicht überschritten

werden.

Zäh 1 der Volt geschoße

°le, 1n der Beb<3uun9sp1anzeichnung eingetragene Zah'i der Vol'lgeschoße
(Zahl ohne Kreis) gilt als Höchstgrenze und darfnicht'übersdiHt'ten
werden.

Für den Bereich innerhalb des Geltungsbereiches gelten folgende max.
Traufhöhen;

bei II Vo'tlgeschoßen
östlich der Haupterschließung 9, Ü in

- westlich der Hauptersch'i leßung 8, 0 ffl
gemessen vom natürlichen Gelände aus.

$ 5 Bauweise



§ 6

6.1

6.2

6.3

6.4

§ 7

7.1

7.2

§ 8

§ 9

Im P'lanbereich wird von der offenen Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO
folgende Abweichung festgelegt;

Baukörper, Gebäude, Gebäudegruppen sind mit se-it'lichem Grenzabstand
innerhalb der überbaubaren F'lachen bis zu einer Länge von 80 m zu läs-
sig.

Gestaltung der Gebäude

Für die Hauptgebäude sind nach Maßgabe der Bebauungsp'ianzeichnung
nur Satteldächer mit Ziegeleindeckung zulässig.
Oachne-igung 20 - 38".

Baustoffe und Anstriche In grellen Farben und glänzender Oberfläche
dürfen bei Außenflächen von Gebäuden nicht verwendet werden.

Ausnahmsweise dürfen bei den zulässigen Wohngebäuden auch steilere
Dächer bis nax. 430 errichtet werden, wenn sie sich in das beabsich-
t-igte Straßen- und Ortsbi'ld einfügen.

Bei Gebäuden über 50 m Gesamtlänge ist nach mind. 40 m im Grundriß
e-in Versatz der Außenwände un-i rrnnd. 2, 00 m vorzusehen.

Ausnahmen von dieser Festsetzung sind zulässig, wenn die mit der
Festsetzung beabsichtigte Gliederung der Gebäude auf andere bau-
'liche Weise, die dem Orts-, Straßen- und Landschaftsbild dienen,
erreicht werden kann oder wenn aus proo'uktionsbedingten, betneb-
'lichen Gründen ein Versatz der Außenwände den Betr-iebsab'i auf wesent-
'lich erschweren würde.

Werbeanlagen

Die Werbe" und Schnftzone von Werbean'l agen ist unter-ha'lb der
Traufe anzuordnen. Art, F-'orm; Größe, Lage, Material und Ausdeh-
nung der Anlage müssen s-ich der Maßstäb'l ichkeit der- Architektur
unterordnen. 0-ie Höhe und Breite der figürlichen Darstellungen
und der Buchstaben dürfen 40 cm nicht überschreiten. Für F-irinen-
namen dürfen nur auf d-ie Wand aufgesetzte Einze'tbuchstaben verwen-
det werden.

Blinkende und bewegliche Werbungen sind nicht gestattet, ferner
großflächiges Bekleben oder Bemalen von Schaufenstern. Gre'l'le
f-'arben und Signa'l färben dürfen mcht verwendet werden.

Ge1ändeveränderungen

Das natür'l-iche Gelände -ist soweit w-ie möglich zu erhalten.
Stützmauern sind nicht zulässig.
Höhendifferenzen sind durch Böschungen auszug'leichen.

Höhenlage der Gebäude

D-ie Socke'lhöhe, d. h. die Höhe des Erdgeschoßf-ußbodens (OK Roh-
beton), darf höchstens 0, 35 m betragen, gemessen an der jewer
1 igen Hinterkante Ersch'ließungsstraße beim Eingangsbereich.



§ 10

10.1

10.2

10.3

10.4

$ 11

11.1

11.2

Einfriedungen und Anpflanzungen

Im Gewerbegebiet dürfen Einfriedungen von 1, 00 bis 2, 00 m einschl.
Sockel errichtet werden.
Zu'täss-ig sind Einfriedungen aus Maschendraht an Stah'lsäulen, die
mit bodenständi9en Bäumen und Sträuchern zu hinterpf'l anzen sind.
Einfriedungen benachbarter Grundstücke sind aufeinander abzustim-
men.

Ausnahmsweise sind anders gestaltete E-infnedungen, auch höhere,
zulässig, wenn betriebliche Belange dies erfordern.

Die Grundstücksflachen zwischen Straßenbegrenzungs'i ime und Bau-
grenze sind, soweit sie nicht für Zufahrten, Zugänge und Ausstel-
'lungsräume in Anspruch genommen werden, als Grünpf'l anzflächen aus-
zuführen. Die Bepflanzung hat mit Bäumen und Sträuchern der natür-
lichen Vegetationszone a'ls geschlossene Pf'ianzf lache zu erfolgen
(Arten siehe 10. 4).

Ortsrandeingrünung

Auf den zeichnerisch festgesetzten zu bepflanzenden privaten F'lä-
chen im Westen ist eine (a'ls Ortsrandeingrünung) geschlossene
Baum" und Str-auchpf'lanzung in einer Mindesttiefe von 5, 00 m zu er-
ste'1'len. Die Sträucher sind im Verband von 1, 3 x 1, 3 m zu setzen
(Pf'lanzgröße 80 - 125 cm). Zusätzlich sind alle 8 - 10 Ifdiri.
Pflanzstreifen mit Bäumen der I. Wuchsk'iasse nnt e-Snem Stammufnfang
von iriind 10 ein zu setzen, dazwischen einen Baum der II. Wuchsk'lasse.

Mindestens 20 % der Baugrundstücke sind a'ls Grünpf'l anzf'i äche zu ge-
stalten.

6?. h.olliy. saMe!..Ds.et.zyng

a) Bäume;

b) Sträucher:

Winterlinde, Esche. (I. Wuchsklasse), Ha-inbuche,
Fei du l me, Feldahorn, Eberesche, Voge'i kirsche,
Birke usw. (II, Wuchsk'iasse,, Heister)

Hase l, Hartriegel, Linguster, Schneebeere, Wo'l'li-
ger Schneeba'11, Wildrose, Weißdor'n, Flieder usw.

Iminiss-ionsschutz

Das Baugebiet l-legt in Zone B des Militärflugplatzes. Im Baugebiet
.ist mit einem f'lug'lärtnbed-ingten äquivalenten Dauerschal'l pege'l von
mehr als 67 d'B(A) bis 75 dB(A) zu rechnen.

Bauteile d-ie Aufentha'l tsräume nach außen abschließen, müssen ein
GesamtschalIdämmaß von mindestens 45 dB(A) aufweisen.

Fenster müssen mindestens den Anforderungen der Scha'l'Ischutzk lasse
5 entsprechen.

Sämtliche uniriitte'lbar ins Freie führenden Türen (Außentüren) von
Aufentha'ltsräumen sind a 1s Doppeltüren mit getrennten Rahmen auszu-
führen.



$ 12 Versorgungsanl agen

§ 13

Oberirdische bauliche Anlagen (Masten und Unterstützungen), die be-
st-immt sind für Fernsprech'leitungen und für Leitungen zur Versor-
gung des Gebietes mit E'lektr-iz-ität, sind unzu'l ässig (mit Ausnahme
von Trafostationen, bzw. Gasreg'lerstationen).

Inkrafttreten

Der- Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung der Durchführung des
Anzeigeverfahrens in Kraft.

Gemeinde Graben, den .'>r'/.',-.l<.^rM. ^l^i

(Siegel)

^^
(H. -in ler)
l. Bürgermeister

1W^


